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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
viele behördliche Handlungen bei uns im Landratsamt machen es erforderlich, dass diejenige Person 
eindeutig identifiziert wird, für welche die Handlung vorgenommen wird.  
 
Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen. 
Seither war es oft üblich, dass auch bei Bevollmächtigungen beide Ausweise im Original vorgelegt 
wurden. Mit den letzten Änderungen des Personalausweis- und des Paßgesetzes ist dies nicht mehr 
erlaubt. 
 
Um Ihre Identität gegenüber den Behörden im Bereich Sicherheit und Ordnung des Landratsamts 
nachzuweisen, können Sie deshalb ab sofort aus zwei Möglichkeiten auswählen: 
 
1. Sie stellen Anträge persönlich bei uns im Landratsamt. 

 
Sie können dabei Ihren Personalausweis oder Reisepass im Original vorzeigen.  

 
2. Sie kommen nicht persönlich vorbei, sondern übersenden uns Ihre Anträge per Post, per 

Fax oder mittels einer bevollmächtigten Person und fügen eine gut lesbare Kopie Ihres 
Ausweises oder Reisepasses bei. 

 
Bitte beachten Sie bei Kopien von Ausweisen oder Reisepässen: 
 

· Die Kopie muss deutlich als Kopie gekennzeichnet sein. 
 

· Bei Reisepasskopien ist zusätzlich die Vorlage einer Meldebestätigung erforderlich, aus der 
sich Ihre Anschrift ergibt. 

 
· Aus der Kopie müssen sich ergeben: 

 
o Name 
o Vorname 
o Geburtsdatum 
o Geburtsort 
o Anschrift 
o Gültigkeitsdatum 
o Unterschrift 

 
Alle anderen Angaben auf dem Ausweisdokument können geschwärzt werden. Sofern dar-
über hinaus auf Grund spezialgesetzlicher Regelungen weitere Angaben erforderlich sind, ist 
dies im Antragsformular gesondert ausgewiesen (z.B. im Waffenrecht beim Antrag auf Ertei-
lung einer EU-Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition innerhalb der EU). Halten 
Sie im Zweifel vorher Rücksprache mit den für ihr Anliegen zuständigen Sachbearbeiterinnen / 
Sachbearbeitern, bevor Sie Angaben schwärzen. Ansonsten kann es passieren, dass Ihr An-
liegen nicht bearbeitet werden kann. 
 

· Wenn Zweifel an der Echtheit der Kopie bestehen, kann Ihr Anliegen nicht bearbeitet werden. 
 
Ihre Ausweiskopie wird vernichtet, sobald Ihre Identität im Verfahren zweifelsfrei festgestellt wurde. 
Hinweise zum Schutz der erhobenen Daten finden Sie bei den jeweiligen Antragsvordrucken der 
Fachbehörden. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Rückseite 
abgedruckt. 
 



Erreichbarkeit der Fachbehörden im Amt für Sicherheit und Ordnung 

 
Allgemeine Erreichbarkeit Landratsamt Heilbronn 

Sicherheit und Ordnung 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
sicherheit-und-ordnung@landratsamt-
heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 524 
Fax 07131 / 994 – 199 
 

Waffen-, Sprengstoff- und Jagdbehörde Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
Waffen-, Sprengstoff- & Jagdbehörde 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
sicherheit-und-ordnung@landratsamt-
heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 227 oder – 172 
Fax 07131 / 994 – 199 
 

Führerscheinstelle (Fahrerlaubnisbehörde) Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
Führerscheinstelle 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
fuehrerscheinstelle@landratsamt-heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 450 (Infotelefon Allgemein) 
Tel. 07131 / 994 – 1010 (Neuerteilung nach Ver-
zicht oder Entzug) 
Fax 07131 / 994 – 192 
 

Zulassungsstelle (KFZ-Zulassungsbehörde) Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
kfz-zulassung@landratsamt-heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 559 
Fax 07131 / 994 – 199 
 

Besonderes Ordnungsrecht 
(Gewerbe, Gaststätten, Standesamtsaufsicht / 
Namensänderungen, Heimaufsicht, Pass- / Mel-
dewesen, Friedhofswesen) 

Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
Besonderes Ordnungsrecht 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
sicherheit-und-ordnung@landratsamt-
heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 559 
Fax 07131 / 994 – 199 
 

Bußgeldbehörde Landratsamt Heilbronn 
Sicherheit und Ordnung 
Bußgeldbehörde 
Lerchenstraße 40 
74064 Heilbronn 
bussgeldstelle@landratsamt-heilbronn.de 
Tel. 07131 / 994 – 559 
Fax 07131 / 994 – 199 

 


